
Anlage Pauschalen und Kosten

Anlage Pauschalen und Kosten nach den 
Ergänzenden Bedingungen zur StromGVV  
der Stadtwerke Glückstadt GmbH

Gültig ab: 01.01.2024

1	 Zu	Ziffer	2	der	Ergänzenden	Bedingungen	 
	 (Abrechnung,	§	12	StromGVV)
Monatliche, viertel- oder halbjährliche Abrechnung je Abrech-
nung (Jahresabrechnung im allgemeinen Preis enthalten)  (netto 
€ 15,00/ brutto € 17,85)

2	 Zu	Ziffer	4	der	Ergänzenden	Bedingungen	 
	 (Vorauszahlungen,	§	14	StromGVV)
Einbau Vorauszahlungssystem  
(netto € 69,02/ brutto -) 

3	 Zu	Ziffer	7	der	Ergänzenden	Bedingungen	 
 (Unterbrechung der Versorgung,  
	 §	19	StromGVV)	
Einstellung Versorgung (netto €53,00 / brutto -)
Wiederaufnahme der Versorgung (netto €58,00 / brutto € 
69,02)

4	 Zu	Ziffer	2.4	der	Ergänzenden	Bedingungen	 
 (Kosten für die Erstellung einer Energiever- 
	 brauchshistorie)

Kosten für die Erstellung einer Energieverbrauchshistorie
(netto € 12,61/ brutto € 15,00)

In den genannten Bruttobeträgen ist die Umsatzsteuer in der 
gesetzlich festgelegten Höhe (derzeit 19%) enthalten; wird kein 
Bruttobetrag genannt, besteht derzeit keine Umsatzsteuerpflicht. 
 


